
Grundregeln im Unterricht

1. Jede/r Schüler/in hat das Recht ungestört zu lernen und die Pflicht, dies auch für alle 

anderen zu ermöglichen.

2. Jede/r Lehrer/in hat das Recht auf einen störungsfreien Unterricht und die Pflicht, diesen 

gut zu gestalten.

3. Lehrer/innen und Schüler/innen gehen respektvoll miteinander um.


